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Der häufig anzutreffende morphologiSche 
Strukturmangel unSerer FließgewäSser (vgl. 
daS Zitat von OTTO in untenstehendem Ka- 
Sten) iSt hiStoriSch begründbar und daS Er- 
gebniS einer maSSiven Konzentration von 
NutzungSanSprüchen (Verkehr, Landwirt- 
Schaft, GewerbeanSiedlung etc.). Das Zitat 
verdeutlicht aber, daß zumindeSt in der 
WasSerwirtSchaft ein bemerkenSwerteS - 
weil urSprünglichen AuffaSSungen zur Fließ- 
gewäSSerunterhaltung diametral entgegen- 
geSetzteS - Umdenken eingeSetzt hat.

Das Thüringer Wassergesetz (ThürWG) - 
eines der fortschrittlichsten Wasserge- 
setze in der Bundesrepublik

lm ThürWG werden für die Unterhaltung 
und den AuSbau oberirdiScher FließgewäS- 
Ser u.a. folgende ZielSetzungen formuliert:
§ 67 (2) ThürWG: „Durch die Unterhaltung 
Sind das natürliche ErScheinungSbild Sowie 
die ökologiSchen Funktionen der GewäSSer 
zu erhalten und zu pflegen.“
§ 67 (3) ThürWG: „Befindet Sich ein GewäS
Ser in natürlichem oder naturnahem Zu
stand, So Soll dieSer ZuStand erhalten wer
den. Nicht naturnah auSgebaute natürliche 
GewäSSer Sind, Sofern nicht überwiegende 
Gründe deS WohlS der Allgemeinheit entge- 
genStehen, in einem angemesSenen Zeit
raum wieder in naturnahen ZuStand zurück
zuführen.“

Von beSonderem lntereSSe iSt dabei, daß 
die Umsetzung dieser ZielSetzungen für die 
meiSten FließgewäsSer den Kommunen 
übertragen wurde, denn nach § 68 des 
Thüringer WaSSergeSetzeS Sind für die Un
terhaltung der FließgewäsSer II. Ordnung 
die Kommunen zuStändig - lediglich die 39 
FließgewäSSer I. Ordnung werden vom 
Land Thüringen unterhalten. Der Heimat
pflege eröffnet Sich dadurch ein breiteS 
BetätigungSfeld: Durch aktive Mitwirkung 
auf kommunaler bzw. regionaler Ebene 
(z.B. im Rahmen der Agenda 21) könnte die 
Phrase „LebenSader” für unSere Fließge- 
wäSSer durch eine inhaltliche und lokal prä- 
ziSierte Zielvorstellung erSetzt werden.

Kommunale Kostenersparnis als Motiva
tion für ökologische Maßnahmen?

FließgewäsSerunterhaltung iSt kosteninten
siv, d.h. ein lntereSSe an einer naturnahen 

Unterhaltung beSteht am eheSten dann, 
wenn dieSe Sich alS die billigere Variante er- 
weiSt. Eine indirekte KoStenerSparnis - in 
dieSem Fall deS Steuerzahler - beSteht in 
der VerbeSSerung der WaSserqualität durch 
Erhöhung der Strukturvielfalt deS GewäS- 
SerS: Allgemein gilt, daß Strukturvielfalt ei- 
neS GewäSSerS, Artenreichtum und GewäS- 
Sergüte Sowie daS SelbStreinigungSvermö- 
gen eineS GewäSSerS (d.h die Fähigkeit, ei
ne anfallende organiSche BelaStung - z.B. 
die Einleitung von KlärwäSsern - ohne Fol- 
geSchäden abzubauen) unmittelbar mitein
ander gekoppelt Sind.

Nicht nur für touriSmuSorientierte Regionen 
iSt der landSchaftsäSthetiSche ASpekt her
vorzuheben: Die Er-LebenSqualität eineS 
Sich Schlängelnden bzw. mäandrierenden 
BachlaufeS iSt Sicher eine andere als die ei
ner gerade verlaufenden, u.U. auch noch 
Stark befeStigten Abflußrinne. Sehr konkret, 
wenn auch meiSt erSt mittel- oder langtriStig, 
äußern Sich in der Regel durch naturfernen 
Ausbau verurSachte Änderungen der ener- 
getiSchen Verteilung im FließgewäSSer. Ei
ne Begradigung deS GewäSSerS führt 
zwangSläufig zur Eintiefung der GewäSSer- 
Sohle und damit oft zur Änderung deS 
GrundwasSerStandeS Sowie zur Erhöhung 
der FließgeSchwindigkeit. Oft überSehen 
wird, daß unterhalb deS begradigten Ab- 
SchnitteS erheblich höhere UnterhaltungS- 
aufwendungen (z.B. zur Vermeidung von 
BauSchäden) anfallen, ln RupperSdorf führ
te die zu DDR- Zeiten vorgenommene Ver
rohrung deS BacheS außerhalb der OrtSlage 
infolge der draStiSch erhöhten Fließge
Schwindigkeit zur masSiven ZerStörung der 
NaturSteinmauern im OrtSkern.

„ UnSere GewäSSer sind - auch wenn dies für den Laien nicht 
ohne weitereS erkennbar ist - durchweg in einem noch höheren 
Maße Strukturell verödet und auSgeräumt, alS eS im terrestri- 
Schen Bereich der KulturlandSchaft der Fall iSt. Je beSSer die 
WasSerqualität durch weitere Fortschritte auf dem Gebiet der 
AbwasSerreinhaltung wird, um SO deutlicher wird der große 
morphologische Strukturmangel der Bäche alS ökologiScher 
Minimumfaktor in den Vordergrund treten... Die große Mehrheit 
der ländlichen Bevölkerung ist weniger an der LandwirtSchaft, 
alS vielmehr an einer ökologisch intakten und auch 
landschaftsästhetisch anSprechenden Umwelt interessiert. Die 
neuen Leitbegriffe in der WasSerwirtschaft (...) lauten: Gewäs
serrenaturierung, Auenrenaturierung, Biotopvernetzung und 
natürliche Hochwasserrückhaltung.“ 0
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Ähnlich kurzfriStigeS Denken iSt heute gele
gentlich bei der Neuplanung von Gewerbe
gebieten zu beobachten, der „Leitgedanke” 
Flächengewinn durch FließgewäSSerbeg- 
radigung berückSichtigt in der Regel nicht 
die bach- bzw. flußabwärtS anfallenden 
FolgekoSten.

Kostenersparnis durch Minimierung der 
Fließgewässerunterhaltung

Die geSetzlichen Rahmenbedingungen 
hierfür Sind in Thüringen durchauS günStig: 
§ 18 deS Vorläufigen Thüringer Natur- 
SchutzgeSetzeS (VorlThürNatG) Stellt na
turnahe und natürliche FließgewäSSerab- 
Schnitte Sowie unverbaute Quellbereiche 
unter Schutz. EntSprechend Sind die Ge- 
wäSSer weitgehend ihrer Eigendynamik zu 
überlaSSen:
§ 18 (3): „Alle Handlungen, die zu einer 
ZerStörung, BeSchädigung, nachhaltigen 
Störung oder Veränderung deS charakteri- 
StiSchen ZuStandeS von beSonderS ge- 
Schützten Biotopen führen, Sind verboten.“

Auch daS Thüringer WaSSergeSetz beinhal
tet Regelungen, deren konSequente An
wendung den UnterhaltungSaufwand ge- 
gebenenfallS deutlich verringert:
§ 11 ThürWG (1): „ln den Fällen der §§ 8 biS 
10 (Überflutung, Uferabriß, Bildung eineS 
neuen GewäSSerbetteS - Anm. d. A.) hat 
der Eigentümer deS GewäSSerbetteS den 
biSherigen Eigentümer zu entSchädigen. 
....Auf ... GrundStücken mit genehmigter 
baulicher Nutzung und bei genehmigten 
FiSchteichanlagen kann der biSherige Ei
gentümer anStelle der EntSchädigung den 
urSprünglichen ZuStand wiederherStellen, 
wenn die zuläSSige oder genehmigte Nut- 
zung SeineS GrundStückeS erheblich be
einträchtigt wird.
(2) Der frühere ZuStand iSt vom Unterhal- 
tungSpflichtigen wiederherzuStellen, wenn eS 
daS Wohl der Allgemeinheit erfordert und 
eS die WaSSerbehörde verlangt.
(3) DaS Recht auf EntSchädigung und Wie- 
derherStellung erliScht nach drei Jahren.“

Der § 78 deS ThürWG iSt beSonderS dem 
Schutz der GewäSSerufer gewidmet:
§ 78 (2) ThürWG: „Als Uferbereich gilt die 
an die GewäSSer angrenzende Fläche in 
einer Breite... von 5m bei GewäSSern zwei- 
ter Ordnung, jeweilS landSeitS der Bö- 
SchungSkante. lm Uferbereich dürfen Bäu
me und Sträucher außerhalb von Wald nur 

beSeitigt werden, wenn dieS für den AuS- 
bau oder die Unterhaltung deS GewäSSerS, 
zur Verjüngung deS BeStandeS oder zur 
Gefahrenabwehr erforderlich iSt.“

Gewässerpflegepläne als Möglichkeit, 
den Unterhaltungsaufwand für Kommu- 
nen langfristig zu optimieren

Bei der ErStellung der GewäSSerpflegeplä- 
ne (in AbStimmung mit Behörden und den 
angrenzenden Nutzern) Sollte folgendeS 
berückSichtigt werden:
- mindeStenS Sicherung deS beStehenden 
ZuStandeS, keinen weiteren AuSbau natur- 
naher FließgewäSSer anStreben;
- AnalySe möglicher Gefährdungen, die bei 
einer Aufgabe der Pflege deS GewäSSerS 
durch die dann einSetzende Eigendynamik 
für angrenzende Flächen, u.a. auch durch 
Veränderung deS GrundwaSSerStandeS, 
entStehen könnten;
- BeSchränkung der UnterhaltungSpflicht 
für nach § 18 VorlThürNatG geSchützte Ge- 
wäSSerabSchnitte iSt auS Gründen deS All
gemein wohlS auf daS abSolut notwendige 
Minimum (Daten zu den geSchützten Fließ- 
gewäSSerabSchnitten Sind über die Natur- 
Schutzbehörden (Thüringer LandSanStalt 
für Umwelt, Untere NaturSchutzbehörden, 
Staatlichen Umweltämter) erhältlich);
- ExtenSivierung der Uferbereiche bzw. Ge- 
Staltung langtriStiger StilllegungSflächen 
alS UferSchutzStreifen über landwirtSchaftli- 
che Förderprogramme (z.B. KULAP);
- Pacht/Kauf/FlächentauSch von Auen- 
bzw. Uferflächen durch die Kommune inS- 
beSondere bei Problemfällen: Eigendyna
mik deS GewäSSerS zulaSSen und damit 
den UnterhaltungSaufwand reduzieren 
(u.U. iSt eine EntSchädigung auf BaSiS deS 
§ 11 ThürWG billiger alS eine Wiederher- 
Stellung deS urSprünglichen ZuStandeS);
- im UferSchutzStreifen den natürlichen 
GehölzaufwuchS (wie im ThürWG gefor
dert) nicht beSeitigen bzw. die BeSeitigung 
durch den derzeitigen Nutzer nicht tolerie
ren, um mehrreihige bachbegleitende 
GehölzStrukturen Sich entwickeln zu laSSen 
(Selbige Sind ein Sehr guter UferSchutz). ■
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